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Regeste

Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Erwägungen

E. 1
Mit dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014
(BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 aufgehoben (vgl.
Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung des Art. 50
Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht,
das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Da das Verfahren auf
Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach der Rechtsänderung eingeleitet
wurde, ist die vorliegende Streitsache nach dem neuen Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen
(vgl. Urteil des BVGer F-2870/2018 vom 15. April 2020 E. 3).

E. 2.1
Verfügungen des SEM über die Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung
unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 47 BüG i.V.m. Art. 31
ff. VGG).

E. 2.2
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 2 Abs. 4 VwVG).

E. 2.3
Der Beschwerdeführer ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert. Auf seine frist- und
formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 48 ff. VwVG).

E. 3
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - soweit nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Recht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der
Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend
gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).

E. 4
Das Bundesverwaltungsgericht hat den in der Beschwerdeschrift vom Beschwerdeführer
gestellten Beweisantrag (Einholen einer Beweisaussage der Ehefrau) mit



Zwischenverfügung vom 24. Juni 2020 abgewiesen. Der Beschwerdeführer erhielt indes
Gelegenheit, eine schriftliche Stellungnahme der betreffenden Person vorzulegen, was
geschah (siehe Sachverhalt Bst. K und L vorstehend; zum fehlenden Anspruch auf
persönliche Anhörung vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3, bezogen auf
Einbürgerungsangelegenheiten explizit Urteil des BGer 1C_56/2016 vom 8. Juli 2016 E.
3.2 m.H.; zur antizipierten Beweiswürdigung siehe Art. 33 Abs. 1 VwVG und BGE 141 I
60 E. 3.3 m.H.). Der entscheidwesentliche Sachverhalt ist, wie nachfolgend aufzuzeigen
sein wird, denn auch hinreichend erstellt.

E. 5.1
Gemäss Art. 21 Abs. 1 BüG kann eine ausländische Person nach der Eheschliessung mit
einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen,
wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Ehemann oder der Ehefrau lebt
(Bst. a) und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr
unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Bst. b). In allgemeiner, für alle Formen der
erleichterten Einbürgerung geltenden Weise setzt Art. 20 Abs. 1 BüG mit Verweis auf Art.
12 Abs. 1 und 2 BüG voraus, dass die Integration erfolgreich verlief. Eine erfolgreiche
Integration zeigt sich insbesondere im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
(Bst. a); in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Bst. b); in der Fähigkeit,
sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen (Bst. c); in der
Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Bst. d); und in der Förderung
und Unterstützung der Integration der Ehefrau oder des Ehemannes, der eingetragenen
Partnerin oder des eingetragenen Partners oder der minderjährigen Kinder, über welche die
elterliche Sorge ausgeübt wird (Bst. e). Die erleichterte Einbürgerung setzt zusätzlich
voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber die innere und äussere Sicherheit der
Schweiz nicht gefährdet (Art. 11 Bst. c BüG). Alle Einbürgerungsvoraussetzungen müssen
sowohl bei Einreichung des Gesuchs als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt
sein. Fehlt es daher im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids an der ehelichen
Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (BGE 140 II
65 E. 2.1 m.H.).

E. 5.2
Der Begriff der ehelichen Gemeinschaft bedeutet nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung mehr als nur das formelle Bestehen einer Ehe. Verlangt wird vielmehr die
tatsächliche Lebensgemeinschaft, getragen vom beidseitigen Willen, die Ehe auch künftig
aufrechtzuerhalten. Mit Art. 21 Abs. 1 BüG wollte der Gesetzgeber dem ausländischen
Ehegatten eines Schweizer Bürgers die erleichterte Einbürgerung ermöglichen, um die
Einheit des Bürgerrechts der Ehegatten im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft zu
fördern. Zweifel am Willen der Ehegatten, die eheliche Gemeinschaft aufrechtzuerhalten,
können sich dann ergeben, wenn kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung die
Trennung erfolgt oder die Scheidung eingeleitet wird (BGE 135 II 161 E. 2 m.H.), der
Gesuchsteller während der Ehe ein aussereheliches Kind zeugt (vgl. Urteil des BGer
1C_27/2011 vom 21. März 2011 E. 6.4.1) oder eine Zweitehe schliesst, der Prostitution
nachgeht oder sich in einer anderen Weise verhält, die in grobem Widerspruch steht zum
traditionellen Bild der Ehe als einer ungeteilten, von Treue und Beistand getragenen
Geschlechtergemeinschaft zwischen Mann und Frau (vgl. Urteil des BVGer F-3142/2018
vom 10. August 2020 E. 5.2 m.H.).



E. 6.1
Die erleichterte Einbürgerung kann nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben
oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen (Art. 36 Abs. 1 BüG), das heisst
mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt wurde. Arglist im Sinne des
strafrechtlichen Be-trugstatbestandes ist nicht erforderlich. Es genügt, dass der Betroffene
bewusst falsche Angaben macht beziehungsweise die mit dem Einbürgerungsbegehren
befasste Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich
zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 135 II
161 E. 2 m.H.).

E. 6.2
Weiss der Betroffene, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung auch im
Zeitpunkt der Verfügung vorliegen müssen, so muss er die Behörde unaufgefordert über
eine nachträgliche Änderung der einer Einbürgerung mutmasslich entgegenstehenden
Verhältnisse orientieren (vgl. BGE 132 II 113 E. 3.1). Die Pflicht dazu ergibt sich aus dem
Grundsatz von Treu und Glauben und aus der verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflicht
gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG. Die Behörde ihrerseits darf sich darauf verlassen, dass
die vormals erteilten Auskünfte bei passivem Verhalten des Gesuchstellers nach wie vor
zutreffen (BGE 140 II 65 E. 2.2 m.H.).

E. 6.3
Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen
Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht
nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste
Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung
verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen,
begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die
Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte beziehungsweise eine solche nicht ohne
weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. Urteil F-3142/2018 E. 6.2
m.H.).

E. 7.1
Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Nach Art. 36 Abs. 2
BüG kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen
Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des
Schweizer Bürgerrechts nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der
eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu
laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still.

E. 7.2
Vorliegend sind die Fristen von Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als
auch die achtjährige absolute Verjährungsfrist - eingehalten. Dem Einwand des
Beschwerdeführers, wonach die Verjährung für den von der Vorinstanz als
entscheidrelevant eingestuften Sachverhalt bereits eingetreten wäre, da diese Tatsachen der
Vorinstanz bereits im Jahr 2013 anlässlich des ersten Nichtigkeitsverfahrens bekannt
gewesen seien, kann nicht gefolgt werden. Nämlich erst mit Schreiben vom 1. April 2019
informierte das Amt für Bürgerrecht und Zivilstand des Kantons St. Gallen das SEM über
die neue Eheschliessung des Beschwerdeführers und die Geburt der vier gemeinsamen



Kinder mit seiner aktuellen Ehefrau. Gestützt auf diese neuen und bisher unbekannten
Tatsachen - welche dem damaligen BFM im Jahr 2013 noch nicht bekannt waren - eröffnete
das SEM am 7. Mai 2019 ein neues Verfahren um Nichtigerklärung der erleichterten
Einbürgerung. Aus dem gleichen Grund kann auch nicht von einer Verletzung des
Grundsatzes der "res iudicata" ausgegangen werden. Durch die Kenntnisnahme der neuen
Sachverhaltselemente am 1. April 2019 konnte - entgegen der Vorbringen des
Beschwerdeführers - nicht mehr vom gleichen Streitgegenstand wie noch im ersten
Nichtigkeitsverfahren ausgegangen werden, zumal Letzteres aus Mangel an Beweisen
eingestellt wurde, ohne dass eine materielle Beurteilung stattgefunden hätte. Die formellen
Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung sind somit erfüllt.

E. 8.1
Gemäss Art. 12 VwVG obliegt es der Behörde, den Sachverhalt von Amtes wegen
abzuklären. Sie hat zu untersuchen, ob der betroffenen Person die Täuschung über eine
Einbürgerungsvoraussetzung vorgeworfen werden kann, wozu insbesondere die Existenz
eines beidseitig intakten und gelebten Ehewillens gehört. Da die Nichtigerklärung in die
Rechte der betroffenen Person eingreift, liegt die Beweislast bei der Behörde. Allerdings
geht es in der Regel um innere, dem Kern der Privatsphäre zugehörige Sachverhalte, die der
Behörde nicht bekannt und einem Beweis naturgemäss kaum zugänglich sind. Sie können
regelmässig nur indirekt durch Indizien erschlossen werden. Die Behörde kann sich daher
veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte
(Vermutungsfolge) zu schliessen. Dabei handelt es sich um
Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die aufgrund der Lebenserfahrung gezogen werden. Die
betroffene Person ist verpflichtet, bei der Sachverhaltsabklärung mitzuwirken (BGE 140 II
65 E. 2.2 und 135 II 161 E. 3 je m.H.).

E. 8.2
Die natürliche Vermutung gehört zur freien Beweiswürdigung (vgl. Art. 19 VwVG i.V.m.
Art. 40 BZP [SR 273]). Sie stellt eine Beweisführungserleichterung dar, indem eine bereits
vorhandene, aber nicht mit letzter Schlüssigkeit mögliche Beweisführung unterstützt wird.
Wenn daher bestimmte Tatsachen - beispielsweise die Chronologie der Ereignisse - die
natürliche Vermutung begründen, dass die erleichterte Einbürgerung erschlichen wurde,
kann die betroffene Person diese Vermutung durch Gegenbeweis entkräften (vgl. Franz
Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band 1, Zürich 2015, S. 193, Rz. 5.58).

E. 9.1
Bezogen auf den Bestand einer intakten ehelichen Ehegemeinschaft lautet der auf dem
zeitlichen Ablauf der Ereignisse basierende Erfahrungssatz, welcher der natürlichen
Vermutung zugrunde liegt, folgendermassen: Probleme, die Ehegatten zur Trennung
veranlassen können, entstehen nicht innert weniger Monate, vielmehr entwickeln sie sich,
bis sie einen Grad erreichen, der die Ehe zum Scheitern bringt. Die natürliche Vermutung
ist demnach umso überzeugender, je kürzer die Zeitspanne zwischen dem
Einbürgerungszeitpunkt und der Trennung der Ehegatten ausfällt (vgl. hierzu ausführlich
Urteil des BVGer F-5342/2015 vom 5. Dezember 2018 E. 11.1 und 11.2 m.H.). Die aktuelle
Rechtsprechung geht von einer hinreichend raschen chronologischen Verkettung der
Ereignisse aus, wenn zwischen dem Einbürgerungszeitpunkt und der Trennung der
Ehegatten bis zu 20 Monate vergehen, wobei der Schwerpunkt bei einigen wenigen
Monaten liegt (vgl. in diesem Sinne Urteil des BGer 1C_796/2013 vom 13. März 2014 E.



3.2).

E. 9.2
Als Gegenbeweis, der die natürliche Vermutung entkräften kann, genügt es, dass die
betroffene Person einen Grund anführt, der es dem Gericht plausibel erscheinen lässt, dass
sie die Behörde nicht getäuscht hat (zum Gegenbeweis vgl. BGE 120 II 393 E. 4b). Bei
diesem Grund kann es sich um ein ausserordentliches, nach der erleichterten Einbürgerung
eingetretenes Ereignis handeln, das zum raschen Scheitern einer vormals intakten Ehe
führte, oder die betroffene Person kann plausibel darlegen, dass sie die Ernsthaftigkeit der
ehelichen Probleme nicht erkannte und den wirklichen Willen hatte, mit dem Schweizer
Ehepartner auch weiterhin in einer stabilen ehelichen Gemeinschaft zu leben (vgl. BGE 135
II 161 E. 3 m.H.; Urteil des BVGer F-2101/2017 vom 24. Juli 2019 E. 7.2 m.H.).

E. 9.3
Zur Begründung ihres Entscheids hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, der
Beschwerdeführer habe sich erst nach zweimaliger Ablehnung seiner Asylgesuche durch
die Heirat mit einer 17 Jahre älteren Schweizerin ein legales Aufenthaltsrecht in der
Schweiz sichern können. Während dieser Ehe habe er in Nigeria im Jahr 2008 Zwillinge
gezeugt und nach der Geburt eines weiteren gemeinsamen Kindes im Jahr 2013 die
Kindsmutter im April 2018 geheiratet. Zwei Monate nach dieser Eheschliessung sei ein
viertes Kind geboren worden. Als Grund, welcher nach der Einbürgerung im Jahr 2012 zum
Scheitern der Ehe geführt habe, hätten die Ehegatten Oti-Moser grundsätzlich die im
Sommer 2012 plötzlich aufgetretene Eifersucht der Ex-Ehefrau angegeben. Der
Beschwerdeführer relativiere jedoch seine Aussage, indem er behaupte, er gehe vielmehr
davon aus, dass die Ehe wegen der fehlenden gemeinsamen Zeit und den wiederkehrenden
Auseinandersetzungen in finanziellen Belangen in die Brüche gegangen sei. Dass den
Ehegatten A._______-B._______ eine gemeinsam verbrachte Zeit gefehlt habe, könne aber
nicht nur der im Sommer 2012 begonnenen Lehre als Käser zugeschrieben werden: So gehe
aus den eingereichten Unterlagen hervor, dass der Beschwerdeführer bereits früher
regelmässig Deutschkurse besucht und bereits vor dieser Zeit unregelmässige Arbeitszeiten
gehabt habe. Die finanziellen Auseinandersetzungen würden auch von der Ex-Ehefrau
bestätigt. Nach Prüfung der vorliegenden Dokumente und der erhaltenen Stellungnahmen
komme das SEM daher zum Schluss, dass die Ehe aufgrund der fehlenden gemeinsamen
Zeit und der finanziellen Auseinandersetzungen vorbelastet gewesen sei. Die von der
Ex-Ehefrau im Juli 2012 festgestellten Kontakte ihres Ex-Ehemannes zu anderen Frauen
und die diesbezüglich zur Kenntnis genommenen SMS-Inhalte würden kein
ausserordentliches Ereignis darstellen, sondern hätten lediglich zum definitiven Scheitern
der Ehe geführt. Dass der Zerrüttungsprozess bereits früher begonnen habe, zeige sich auch
darin, dass die Ehegatten keine ernsthaften Versuche unternommen hätten, die Ehe zu
retten. Dass der Beschwerdeführer anlässlich des ersten Nichtigkeitsverfahrens die Geburt
seiner Kinder im Jahr 2008 verschwiegen habe, komme entgegen der Ausführungen seines
Rechtsvertreters als belastendes Element hinzu. Das Argument, dies sei darauf
zurückzuführen, dass er damals die Kinder noch nicht offiziell anerkannt habe, vermöchte
nicht zu überzeugen. Spätestens nachdem seine zukünftige Ehefrau im April 2013 in
Nigeria das Kindesanerkennungsverfahren eingeleitet habe, hätte er das damalige BFM
darüber in Kenntnis setzen müssen. Dies habe er jedoch unterlassen. In diesem
Zusammenhang sei zu beachten, dass am 7. Dezember 2013 das dritte Kind vom
Beschwerdeführer und seiner aktuellen Ehefrau geboren worden sei. Es dürfte daher im



Februar oder März 2013 gezeugt worden sein. Der Beschwerdeführer mache geltend, im
Januar 2013 zum ersten Mal erfahren zu haben, dass er Vater der im Jahr 2008 geborenen
Zwillinge sein könnte, wobei er von einem Betrugsversuch ausgegangen sei. Aufgrund
seines schwierigen Gefühlszustands habe er sich allerdings im Februar 2013 erneut auf die
aktuelle Ehefrau eingelassen und mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Dass es trotz der
Zweifel in Bezug auf die Vaterschaft und des Verdachts, es könnte sich um einen Betrug
handeln, zum erneuten Geschlechtsverkehr gekommen sei und dass dies lediglich auf den
Gefühlszustand des Beschwerdeführers zurückzuführen sei, erscheine unglaubwürdig.
Noch fragwürdiger sei aber, dass auch dieses Mal - trotz der bestehenden Zweifel - keine
Schutzvorkehrungen getroffen worden seien, so dass C._______ erneut schwanger
geworden sei. Die Nichtigkeit der erleichterten Einbürgerung des Beschwerdeführers
erstrecke sich auf seine Kinder E._______ (geb. 23. September 2008), F._______ (geb. 23.
September 2008), G._______ (geb. 7. Dezember 2013) und H._______ (geb. 7. Juni 2018).
Da alle Kinder des Beschwerdeführers einen nigerianischen Pass besässen, führe die
Nichtigerklärung seiner Einbürgerung bei keinem seiner Kinder zu einem Zustand der
Staatenlosigkeit.

E. 9.4
Demgegenüber wird in der Beschwerde namentlich geltend gemacht, sowohl der
Beschwerdeführer als auch die Ex-Ehefrau hätten mehrmals angegeben, dass die Ehe im
Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung respektive im Zeitpunkt der Einbürgerung stabil und in
die Zukunft gerichtet gewesen sei. Die Ex-Ehefrau habe auf diverse Fragen der Vorinstanz
sowohl im Jahr 2013 als auch im Jahr 2019 mehrmals klar geantwortet, dass der Grund für
die Trennung die SMS-Kontakte des Beschwerdeführers mit anderen Frauen im Sommer
2012 gewesen sei. Die Kontakte hätten sie in diesem Sommer so stark belastet, dass sie
nicht mehr mit ihm habe zusammenleben wollen und schlussendlich deswegen die
Scheidung eingereicht habe. Die ehemalige Ehegattin habe weder finanzielle
Auseinandersetzungen mit dem Beschwerdeführer noch mangelnde Zeit, die sie zusammen
verbracht hätten, als Ursache oder auch nur als Teilursache des Scheiterns der Ehe genannt.
Zuvor hätten die Ehegatten keinerlei Trennungsabsichten gehabt und nur die Eifersucht der
Ex-Ehefrau, als plötzliches, dem Beschwerdeführer allerdings unerklärliches Ereignis, habe
dann zur Scheidung geführt. Überdies habe auch die Tatsache, dass er bei einem einmaligen
Ausrutscher im Jahr 2008 zwei aussereheliche Kinder gezeugt habe, keinen Einfluss auf die
Ehe gehabt. Weder er noch die Ex-Ehefrau hätten zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung
noch zum Zeitpunkt der Trennung Kenntnis von den Zwillingen gehabt. Auch könne der
Ausrutscher keinen Einfluss auf eine mögliche Vorbelastung gehabt haben, da die
Ex-Ehefrau keine Kenntnis davon gehabt habe und es beim Beschwerdeführer über vier
Jahre her gewesen sei.

E. 9.5
Mit Stellungnahme vom 14. August 2020 lässt der Beschwerdeführer weiter anführen, dass
er und seine heutige Ehefrau sich am 26. Januar 2008 in einer Diskothek kennen gelernt
hätten. Dieses zufällige Treffen habe in einem für ihn bedeutungslosen Geschlechtsakt
geendet. Bei diesem einmaligen Seitensprung seien auch die ausserehelichen Kinder
gezeugt worden. Im Anschluss an diese Nacht hätten sie bis im Jahr 2013 keinen weiteren
Kontakt mehr gehabt. Er habe somit bis zur Kontaktaufnahme durch die heutige Ehefrau im
Jahr 2013 auch keinerlei Kenntnis von der Existenz oder der Geburt der Zwillinge im Jahr
2008 gehabt. Er sei auch nie, wie dies von der Vorinstanz vermutet worden sei, traditionell



mit der aktuellen Ehefrau verheiratet gewesen. Der Geschlechtsverkehr und die Zeugung
der Kinder sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen, welcher auf die Beziehung zu seiner
damaligen Ehefrau keinen Einfluss gehabt habe.

E. 9.6
In ihrer Vernehmlassung bestreitet die Vorinstanz sämtliche Beschwerdevorbringen und
hält an den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung fest. Sie bringt insbesondere
vor, dass sie unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt, in welchem das dritte Kind vom
Beschwerdeführer gezeugt worden sei, im Jahr 2013 (noch) keine Missbrauchselemente
hätte erkennen können, weil es der Beschwerdeführer (im Rahmen des ersten
Nichtigkeitsverfahrens) spätestens anlässlich seiner Stellungahme vom 24. Juni 2013
unterlassen habe, ihm bekannte (und allenfalls belastende) Sachverhalte offen zu legen. Die
erst im Jahr 2019 ans Licht gekommenen Ereignisse hätten daher die ohnehin bestehende
natürliche Vermutung erhärtet, wonach eine Ehe nicht stabil sein könne, wenn kurze Zeit
nach der Einbürgerung die Scheidung erfolge. In Anbetracht sämtlicher
zivilstandsrechtlicher Ereignisse während zehn Jahren (Zeugung von insgesamt vier
Kindern in den Jahren 2008, 2013 und 2018 sowie Eheschliessung mit der Mutter der vier
gemeinsamen Kinder im Jahr 2018), könne die im Juli 2012 angeblich plötzlich
aufgetretene Eifersucht der Ex-Ehefrau des Beschwerdeführers nicht als ausserordentliches
Ereignis eingestuft werden, welches zum Scheitern der Ehe geführt habe. Die
Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung des Beschwerdeführers und deren
Erstreckung auf seine Kinder sei daher zu Recht erfolgt. Replikweise wird vom
Beschwerdeführer im Wesentlichen vorgebracht, entgegen den jetzigen neuen, und daher
aus dem Recht zu weisenden Behauptungen, habe der Umstand der Zeugung der zwei
Kinder keine oder höchstens eine untergeordnete Rolle gespielt. Anstelle sich mit der
eigenen Argumentation und dem tatsächlichen Sachverhalt auseinander zu setzen, würden
neue und nicht entscheidrelevante Argumente hervorgebracht. So führe die Vorinstanz aus,
dass für die Beurteilung des Erschleichens der erleichterten Einbürgerung die Qualität der
ehelichen Gemeinschaft im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung des
Einbürgerungsverfahrens und insbesondere beim Entscheid über die erleichterte
Einbürgerungmassgebend sei. Die erleichterte Einbürgerung des Beschwerdeführers sei
weder im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung am 26. Februar 2012 noch im Zeitpunkt der
Einbürgerung am 12. März 2012 durch falsche Angaben oder durch das Verheimlichen von
erheblichen Tatsachen erschlichen worden. Sämtliche den beteiligten Parteien bekannten
Tatsachen seien in diesem Zeitpunkt mitgeteilt worden und die abgegebene Erklärung habe
der Wahrheit entsprochen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz könnten die angeblich
erst im Jahr 2019 ans Licht gekommenen Ereignisse die angeblich ohnehin bestehende
natürliche Vermutung nicht erhärten. Es entbehre jeder rechtlichen und tatsächlichen
Grundlage, dass ein Umstand, von welchem die Beteiligten keine Kenntnis gehabt hätten,
einen Einfluss auf die Stabilität der Ehe haben könne, insbesondere für die Ex-Ehefrau.
Eine Berücksichtigung sei schlicht willkürlich.

E. 10.1
Wie die vorliegenden Akten zeigen und die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat,
rechtfertigt es sich, aufgrund der während der Ehe mit seiner Schweizer Ex-Ehefrau
unterhaltenen Kontakte des Beschwerdeführers zu seiner jetzigen nigerianischen Ehefrau,
mit welcher er vier Kinder gezeugt hat (davon zwei ausserehelich), von der Vermutung
einer im entscheidenden Zeitpunkt nicht mehr intakten Ehe auszugehen.



E. 10.2
In der Rechtsprechung wird davon ausgegangen, dass allein das Eingehen einer
ausserehelichen sexuellen Beziehung schon als ein Indiz für den fehlenden Willen zu einer
stabilen ehelichen Gemeinschaft anzusehen ist. Eine einmalige oder kurzfristige
vorübergehende Untreue braucht indes noch nicht zwingend das Scheitern einer
bestehenden Ehe zu bedeuten. Sexuell offen gestaltete Beziehungsmodelle und die
aussereheliche Zeugung von Kindern als Ergebnis von Seitensprüngen können in der
heutigen Zeit denn auch nicht mehr als gesellschaftsfremd betrachtet werden. Wie eben
angetönt, bildet die Tatsache, dass es überhaupt zu ausserehelichen sexuellen Kontakten
kam, jedoch ein starkes Indiz gegen das Bestehen einer intakten Ehe. Denn die sexuelle
Treue gilt trotz gewandelter Moral nach wie vor als zentrales Element einer Ehe (siehe
Urteile des BVGer F-3013/2018 vom 20. April 2020 E. 8.2 und F-672/2017 vom 31. Juli
2018 E. 11.4, bestätigt durch Urteil des BGer 1C_466/2018 vom 15. Januar 2019), weshalb
im Widerspruch dazu stehende Verhaltensweisen typischer für nicht intakte Ehen sind als
für intakte (zur Beweiskraft von Indizien als Quotient von Merkmalwahrscheinlichkeiten
vgl. Bender et al., Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 3. Aufl., München 2007, Rz. 679
ff.; Urteil des BVGer C-2227/2012 vom 11. September 2013 E. 7.4.1). In Anbetracht der
gegebenen Umstände erweist sich die vom Beschwerdeführer vertretene Einschätzung,
wonach mindestens bis im Sommer 2012, also auch zum Zeitpunkt der erleichterten
Einbürgerung, eine intakte und zukunftsgerichtete eheliche Gemeinschaft bestanden habe,
als unzutreffend. Es kann zwar nicht nachgewiesen werden, dass der Beschwerdeführer im
massgeblichen Zeitpunkt eine ernsthafte, lang dauernde Parallelbeziehung oder
Brauchtumsehe führte, doch spricht der Umstand, wonach er während der Ehe zwei
aussereheliche Kinder gezeugt hat, die sieben Jahre jüngere Kindsmutter inzwischen
geheiratet und mit ihr zwei weitere Kinder gezeugt hat, nicht für eine bloss einmalige oder
kurzfristige, vorübergehende Untreue, welche nicht zwingend das Scheitern der Ehe
bedeuten würde.

E. 10.3
Die Zeugung beziehungsweise die Geburt der ausserehelichen Zwillinge im Jahr 2008 hätte
hier tatsächlich einen Hinderungsgrund für die erleichterte Einbürgerung dargestellt,
handelt es sich doch bei einer ausserehelichen Schwangerschaft um ein rechtlich relevantes
Vorkommnis, welches die Einbürgerung verhindert oder zumindest bis zur Klärung der
ehelichen Verhältnisse hinausgezögert hätte (vgl. Urteil des BGer 1C_244/2016 vom 3.
August 2016 E. 4.3.3). Da der Beschwerdeführer - laut eigenen Angaben - jedoch erst nach
der erleichterten Einbürgerung von der Geburt der Zwillinge erfahren haben will, kann
vorliegend nicht der Schluss gezogen werden, er erfülle schon allein deswegen den
Nichtigkeitsgrund des Erschleichens im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG.

E. 11
Allerdings lassen weitere Indizien darauf schliessen, dass die Zerrüttung der Ehe bereits vor
Abgabe der Erklärung zur ehelichen Gemeinschaft und der bald darauf erfolgten
erleichterten Einbürgerung eingesetzt haben muss.

E. 11.1
Der Beschwerdeführer, der in den Jahren 2000 und 2002 mit Falschaussagen im
Zusammenhang mit seinen Familienangehörigen in Afrika zweimal erfolglos um Asyl
ersuchte, heiratete am 30. Dezember 2004 eine 17 Jahre ältere Schweizer Bürgerin,



ungefähr ein Jahr nach deren Kennenlernen. Am 17. Juni 2005 reiste er als Ehegatte einer
Schweizer Bürgerin erneut in die Schweiz ein. Im Jahr 2008 kam es zur ausserehelichen
Zeugung beziehungsweise Geburt der Zwillinge. Am 22. September 2010, das heisst kurz
nach Erfüllung des gesetzlichen Mindestaufenthaltes in der Schweiz von fünf Jahren, stellte
er ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung. Die gemeinsame Erklärung zum Zustand der
Ehe wurde am 26. Februar 2012 unterzeichnet. Schliesslich erfolgte die erleichterte
Einbürgerung am 12. März 2012. Am 30. November 2012, rund sieben Monate nach deren
Rechtskraft, wurde das gemeinsame Scheidungsbegehren eingereicht, welches am 1.
Februar 2013 zur Scheidung führte. Die Ehe des Beschwerdeführers, die bis zur
erleichterten Einbürgerung etwas mehr als acht Jahre gedauert hatte, wurde somit bereits
weniger als elf Monate nach der erleichterten Einbürgerung aufgelöst. Am 7. Dezember
2013 kam es zur Geburt des dritten Kindes des Beschwerdeführers mit der nigerianischen
Frau. Am 9. April 2018 ehelichte er die Mutter seiner Kinder. Schliesslich kam am 7. Juni
2018 das vierte gemeinsame Kind in Nigeria zur Welt.

E. 11.2
Die Chronologie der Ereignisse, namentlich die kurze Zeitspanne zwischen der
gemeinsamen Erklärung zum Zustand der ehelichen Gemeinschaft und der erleichterten
Einbürgerung einerseits und der Scheidung knapp elf Monate später andererseits, begründet
nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ohne weiteres die natürliche Vermutung, dass die
Ehe zum Zeitpunkt der gemeinsamen Erklärung beziehungsweise der erleichterten
Einbürgerung in Wahrheit nicht intakt war und die Einbürgerungsbehörde über diesen
Umstand aktiv oder passiv getäuscht wurde (vgl. dazu Urteil 1C_466/2018 E. 5.3 m.H.; E.
9.1 vorstehend). Das Scheitern einer intakten und auf die Zukunft ausgerichteten Ehe stellt
nämlich einen Prozess dar, der - besondere Umstände vorbehalten - regelmässig wesentlich
längere Zeit in Anspruch nimmt. Die aufgezeigte Entwicklung bestärkt demnach die
tatsächliche Vermutung, der Beschwerdeführer habe mit seiner damaligen Gattin zum
Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung nicht mehr in einer tatsächlichen und stabilen
ehelichen Gemeinschaft gelebt.

E. 11.3
Zu keinem anderen Ergebnis führt, dass die Initiative zur Scheidung von der Ex-Ehefrau
des Beschwerdeführers ausgegangen sein soll, kann die erleichterte Einbürgerung doch
nicht als "Belohnung" für eigenes eheliches Wohlverhalten betrachtet werden. Mit dem
einheitlichen Bürgerrecht der Ehegatten wollte der Gesetzgeber vielmehr ihre gemeinsame
Zukunft fördern (vgl. BGE 130 II 482 E. 2). Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an,
welcher Ehepartner für die Auflösung der Ehe die Hauptverantwortung trägt. Zu prüfen ist
lediglich, ob aufgrund der gesamten Umstände für den Zeitpunkt der gemeinsamen
Erklärung und der Einbürgerung eine intakte und stabile Ehesituation angenommen werden
kann (vgl. hierzu Urteil des BVGer F-892/2016 vom 20. März 2017 E. 10.6 m.H.). Die
Einwände des Parteivertreters sind im Übrigen dahingehend zu relativieren, dass sein
Mandant die am 24. November 2012 ausgefertigte Scheidungskonvention mitunterzeichnet
hat. Anlässlich der Gerichtsverhandlung vom 1. Februar 2013 bekräftigten beide Parteien,
das Scheidungsbegehren beruhe auf freiem Willen und reiflicher Überlegung. Die
Betroffenen haben sich ihr Verhalten in einem Scheidungsverfahren denn auch in einem
nachfolgenden anderen Verfahren anrechnen zu lassen. Sie haben - nach Auffassung des
Bundesgerichts - "keinen Anspruch darauf, je nach dem Zweck des Verfahrens im Hinblick
auf dessen gewünschtes Ergebnis unterschiedliche Aussagen zu machen" (vgl. Urteil des



BGer 5A.23/2001 vom 11. Februar 2002 E. 2b/dd, nicht publ. in BGE 128 II 97). Letztlich
scheint auch der Beschwerdeführer nicht gewillt gewesen zu sein, die Ehe mit der
damaligen Partnerin weiterzuführen, was sich in der baldigen und erneuten Hinwendung zu
einer Landsfrau beziehungsweise seiner mittlerweile geheirateten Partnerin manifestiert.

E. 11.4
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen kommt das Gericht zum Schluss, dass die
Grundlage für die Vermutung einer nicht mehr intakten Ehe im entscheidenden Zeitpunkt
erstellt ist, und der Beschwerdeführer diese Vermutung nicht überzeugend zu widerlegen
vermochte. Es ist demnach davon auszugehen, dass er die tatsächlichen Verhältnisse
gegenüber dem BFM verschwiegen beziehungsweise dieses darüber getäuscht und mithin
die erleichterte Einbürgerung erschlichen hat. Demzufolge wurde die erleichterte
Einbürgerung des Beschwerdeführers zu Recht nichtig erklärt. Die Erstreckung der
Nichtigerklärung der Einbürgerung auf seine Kinder E._______ (geb. 23. September 2008),
F._______ (geb. 23. September 2008), G._______ (geb. 7. Dezember 2013) und H._______
(geb. 7. Juni 2018) erweist sich als angemessen, zumal diese dadurch - wie die Vorinstanz
festgehalten hat - nicht staatenlos werden.

E. 12
Der Eventualbegründung des Beschwerdeführers, wonach die Nichtigerklärung der
erleichterten Einbürgerung unverhältnismässig sei, weil er bestens integriert und nie negativ
aufgefallen sei, kann nicht gefolgt werden. Art. 36 Abs. 1 BüG legt den Entscheid über die
Nichtigerklärung zwar in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Die Rechtsprechung
geht jedoch davon aus, dass im Falle einer erschlichenen erleichterten Einbürgerung die
Nichtigerklärung eine Regelfolge darstellt, von der nur unter ausserordentlichen Umständen
abzuweichen ist (Urteil des BVGer F-672/2017 vom 31. Juli 2018 E. 14, bestätigt durch
Urteil 1C_466/2018). Der Verlust des Schweizer Bürgerrechts bedeutet zudem nicht
zwangsläufig den Verlust des Aufenthaltsrechts; über einen solchen wäre - falls überhaupt -
in einem eigenständigen Verfahren zu befinden (vgl. BGE 140 II 65 E. 4.2.2). Bei dieser
Sachlage kann darauf verzichtet werden, auf die weiteren Vorbringen des
Beschwerdeführers einzugehen.

E. 13
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art. 49
VwVG nicht zu beanstanden und die Beschwerde abzuweisen ist.

E. 14
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
(Dispositiv nächste Seite)
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